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Beschlussausfertigung
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(Container), 53115 Bonn
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Bonn, 2023-10-25

Beschlussausfertigung: Nachverhandlungen des Semestertickets im Zuge der
Einführung des Deutschlandtickets

Antragstellende: Franziska Lenz (Vorsitzende des SGO)
Felix Blanke (Stellvertretender Vorsitzender des SGO)

Sitzung des Beschlusses: 6. ordentliche Sitzung
Datum der Sitzung: 2023-06-14
Empfänger des Beschlusses: AStA-Vorsitz

Das 45. Studierendenparlament der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn hat
in seiner 6. ordentlichen Sitzung einstimmig den angehängten Antrag der oben genann-
ten Antragstellenden, Nachverhandlungen des Semestertickets im Zuge der Einführung des
Deutschlandtickets, beschlossen.

Benedikt Bastin
Erster Sprecher

Anlagen:
1. Beschluss
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45. Bonner SP

Das 45. Bonner Studierendenparlament hat beschlossen:

Der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenausschusses wird aufgefordert, die Nachverhand-
lungen zur Preisgestaltung des Semesterticketsweiterzuführen, umeinen angemessenenPreis-
abstand zum Deutschlandticket zu erzielen, und die Semesterticketverträge bis zu einer Eini-
gung nach aktuellen Konditionen fortzuführen.
Eine Kündigung der Semesterticketverträge birgt das Risiko einer erheblichen perspektivi-
schen Schlechterstellung der Bonner Studierenden. Daher kommt eine Kündigung der Ver-
träge zum Semesterticket nur als ultima ratio infrage. Der AStA wird verpflichtet, die Verträge
zum Semesterticket ausschließlich infolge eines entsprechend lautenden Beschlusses des SPs
zu kündigen.

[beschlossene Form ausgearbeitet durch das SP-Präsidium]
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